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Unter dänischer Präsidentschaft wurde die größte Erweiterung in der Geschichte
der Gemeinschaft politisch besiegelt. Der Europäische Rat in Kopenhagen
beschloss im Dezember 2002 die Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern. Die förm-
lichen Schritte bis zur feierlichen Unterzeichnung der Beitrittsakte in der antiken
Agora in Athen im April 2003 standen schon im Schatten des Themen wechseis von
der Erweiterung zur Europäischen Verfassung. Während die Einbindung der Bei-
trittsländer in den Verfassungskonvent geräuschlos vonstatten ging, brachten die
künftigen neuen Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa in der Kontroverse über das
„alte und neue Europa" plötzlich ihr Störpotenzial1 zur Geltung. Die Erweiterung
vollzieht sich also vor dem Hintergrund der Klärungsprozesse über die künftige
politische Ordnung der EU und ihrer internationalen Rolle angesichts der Heraus-
forderungen der „neuen Weltordnung" sowie unter den Bedingungen einer anhal-
tenden Wachstums schwäche im Binnenmarkt.

SCHLUSSPHASE DER BEITRITTSVERHANDLUNGEN: DIE EU SCHREIBT GESCHICHTE

Am Ende waren sich alle Teilnehmer der SchlussVerhandlungen einig, dass die
Erweiterung weder an den Reformdefiziten der EU, noch an den finanziellen An-
sprüchen der Kandidaten scheitern sollte. Mit dem Kompromiss von Kopenhagen
hat die EU die historische Chance zur Überwindung der Teilung Europas ergriffen
und einen dauerhaften Beitrag zur Neuordnung des Kontinents nach 1989 geleistet.

Etappen und Vorklärungen

Eine agile dänische Präsidentschaft und eine umsichtige Kommission steuerten die
Schlussphase der Verhandlungen. In einer dichten Folge von Konsultationen und
Gipfeltreffen in der EU und in zahlreichen Verhandlungen mit den Kandidaten2

wurde die Paketlösung des Gipfels von Kopenhagen vorbereitet. Grundlegend
waren zunächst die von der Kommission turnusgemäß erstellten Berichte über die
Fortschritte der 13 Beitrittsländer bei der Übernahme des Acquis und das Strategie-
papier, in dem die Kommission eine Gesamtbewertung des Stands und Vorschläge
für die Fortsetzung des Erweiterungsprozesses gab.3 Darin bestätigte sie die Ein-
schätzung des Europäischen Rats von Sevilla, dass mit den zehn Ländern Estland,
Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und
Zypern 2002 die Verhandlungen abgeschlossen werden könnten. Denn diese seien
im Lichte der Kopenhagener Kriterien und des Beitrittstermins 2004 in politischer
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und wirtschaftlicher Hinsicht als beitrittsreif zu betrachten. Bei der Übernahme des
Besitzstandes zeigten der Grad der Angleichung an den Acquis sowie die laufenden
Vorbereitungen und Implementationskapazitäten, dass die Zehn die Pflichten der
Mitgliedschaft erfüllen werden. Aus Sicht der Kommission standen die rund 200
Übergangsregelungen, die bis Oktober auf Wunsch der Bewerberländer vereinbart
worden waren, dieser positiven Bewertung nicht entgegen. Das Europäische Parla-
ment, das nochmals einen Bericht über die Fortschritte der 13 Beitrittsländer vor-
legte, folgte den Einschätzungen weitgehend.

Die Grundsatzentscheidung für die Aufnahme der 10 Bewerberländer traf der
Europäische Rat bereits auf seiner Brüsseler Tagung im Oktober 2002.4 Dort wurde
endlich auch die gemeinsame Position der EU zu den finanziellen Aspekten der
Kapitel Landwirtschaft, Strukturpolitik und Haushalt verabschiedet, über die in der
Union seit Monaten gestritten worden war. Bahnbrechend war, dass der gerade wie-
der gewählte Bundeskanzler Schröder und Frankreichs Präsident Chirac auf einem
„Vorgipfel" ihre Kontroverse über die Direktzahlungen beilegten und so die Eini-
gung der 15 auf die Eckwerte des Finanzpakets vorbestimmten: Die Staats- und
Regierungschefs hielten sich in Bezug auf die Ausgabenobergrenzen ausdrücklich
an die Vereinbarungen der Agenda 2000 vom März 1999,5 während sie hinsichtlich
der Verteilung der Mittel entscheidende Modifikationen bei den Agrarausgaben
vornahmen. Nach der Kommission6 gingen im Oktober auch alle Mitgliedstaaten
auf die nachhaltigen Forderungen der Beitrittsländer ein, ihnen aus politischen
(Gleichberechtigung, keine Zwei-Klassen-Union) und wirtschaftlichen Gründen
(gleiche Wettbewerbsbedingungen) die so genannten Direktzahlungen für Land-
wirte zu gewähren. Auch die stärksten Kritiker - Deutschland, Großbritannien, die
Niederlande und Schweden - stimmten nun einer Position zu, die stark das Inte-
resse Frankreichs an einer Aufrechterhaltung des Status quo reflektiert: Der schritt-
weisen Einführung der Direktzahlungen in den Beitrittsländern bis 20137 steht die
politische Festlegung gegenüber, dass im Zeitraum zwischen 2007 und 2013 die
nominalen Gesamtausgaben für die Direktzahlungen und Marktordnungen das
(hohe) Niveau von 2006 nicht überschreiten dürfen und die zusätzlichen Ausgaben
für die Beitrittsländer aus einem Steigerungssatz von jährlich einem Prozent Infla-
tionsausgleich finanziert werden. Auf diese Weise soll sowohl dem Interesse der
Nettozahler an einer Ausgabenbegrenzung mit der Option der Degressivität als
auch dem Wunsch der Besitzstands wahrer, Zeit zu gewinnen, Rechnung getragen
werden. Den Bewerberländern war dieses Angebot jedoch zu dürftig. Sie wollten
die Berliner Obergrenze für erweiterungsbedingte Ausgaben, die bei etwa 42,6
Milliarden Euro lag, maximal ausschöpfen. Die Direktzahlungen schienen dafür der
probate Hebel.

Die Präsidentschaft erläuterte den enttäuschten Beitrittsländern auf einem
„Mini-Gipfel" in Kopenhagen am 28. Oktober die Position der EU. Die Zehn ver-
suchten, wenigsten beim Endspiel in Kernpunkten eine geschlossene Verhand-
lungsfront gegenüber der EU zu bilden.8 Die Präsidentschaft legte am 25. Novem-
ber ein Kompromisspaket vor, das von einigen Nettozahlern als zu weitgehend und
von den Beitrittsländern als weder fair noch großzügig genug kritisiert wurde.1' Wie
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erwartet, behielten sich die Staats- und Regierungschefs den Abschluss der Ver-
handlungen für ihr Gipfeltreffen vor.

Das Finanzpaket von Kopenhagen

Im Zentrum des Kopenhagener Gipfels stand die Auseinandersetzung über das
Finanzpaket für die Erweiterung.10 Polen war das Schlüsselland unter den Kandi-
daten, das unbeirrt zusätzliches Geld forderte. Die EU wollte jedoch die Blockade-
politik Polens nicht belohnen und versuchte recht erfolgreich, die polnische Dele-
gation im Kreis der Beitrittsländer zu isolieren. So fanden die Schlussverhand-
lungen von Kopenhagen direkt zwischen dem Ratsvorsitzenden Rasmussen und
Premier Miller statt. Sie drehten sich um eine „Milliarde Euro Cash" für Polen und
die Erhöhung der Milchquoten. Während die übrigen neun Delegationen dem
Gesamtpaket bereits zugestimmt hatten und sich Bundeskanzler Schröder schon als
Ideengeber des Kompromisses mit Polen und generöser Staatsmann der Presse prä-
sentierte, machten Rasmussen und Miller erst den Abschluss perfekt. Nachdem das
EU-Budget ausgequetscht war wie eine Zitrone, konnte der Champagner fließen.
Das Finanzpaket setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

Ausgabenober grenze: Die Obergrenze für die erweiterungsbedingten Ausgaben
beträgt 40,85 Milliarden Euro. Legt man die Werte für die Jahre 2004 bis 2006 aus
der Agenda 2000 zu Grunde, so liegt diese Summe unterhalb des Berliner Szena-
rios. Die Kommission hatte im Januar 2002 noch 40,2 Milliarden Euro vorgesehen;
dagegen belaufen sich die Kopenhagener Beschlüsse auf lediglich 37,47 Milliarden
Euro. Die höheren Gesamtausgaben kommen dadurch zustande, dass die EU eine
neue zeitweilige Rubrik X einführt, die 3,386 Milliarden Euro ausweist. Darin ist
für den Zeitraum 2004 bis 2006 für alle 10 Beitrittsländer eine pauschale Cashflow-
Fazilität in Höhe von 2,399 Milliarden Euro vorgesehen, die der allgemeinen Ver-
besserung der Haushaltslage dient, sowie für Malta, Slowenien, Tschechien und
Zypern ein vorübergehender Haushaltsausgleich in Höhe von insgesamt 987 Mil-
lionen Euro. Letzteres soll verhindern, dass diese Länder in einem Jahr, auf Grund
der Erstattungs- und Zahlungsmodalitäten der Europäischen Union, mehr in den
Haushalt der Europäischen Union einzahlen als sie im selben Jahr an Transfers
erhalten." Im Gegenzug haben die Kandidaten von Anbeginn Haushaltsbeiträge in
voller Höhe zu leisten. Die Union hat so die Einführung eines weiteren langlebigen
Rabattmechanismus vermieden.

Landwirtschaft: Die Direktzahlungen für die neuen Mitglieder werden schritt-
weise eingeführt und sollen 2013 100 Prozent des EU-Niveaus erreichen. Aus-
gehend von 25 Prozent des Niveaus der Zahlungen für die alten Mitgliedstaaten im
Jahr 2004 werden die Beihilfen zunächst um jährlich fünf Prozent auf 35 Prozent
im Jahr 2006 angehoben.12 Der Europäische Rat ist den Beitrittsländern in Kopen-
hagen insofern weiter entgegengekommen, als diese Quoten aufgestockt werden
können, und zwar 2004 auf 55 Prozent des EU-Niveaus, 2005 auf 60 Prozent und
2006 auf 65 Prozent. Ab 2007 soll der maximale Aufschlag auf die jeweilige Quote
30 Prozent betragen, jedoch in keinem Fall das Niveau der Direktzahlungen für die
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alten Mitgliedstaaten überschreiten. Der Quotenaufschlag wird bis 2006 aus
Mitteln finanziert, welche eigentlich für die Entwicklung des ländlichen Raums
eingeplant waren. Gelder, die dem Strukturwandel dienen sollten, werden also in
sozialpolitische Leistungen umgewandelt. Es wird schwierig sein, diese (nicht aus
nationalen Mitteln kofinanzierten) Subventionen wieder auslaufen zu lassen. Hart
geblieben sind die Fünfzehn in Bezug auf die lange Übergangszeit von zehn Jahren,
während der die neuen Mitglieder bei den Direktzahlungen an das Förderniveau der
Europäischen Union herangeführt werden. Durch die Option der Quotenaufschläge
ist daraus aber eher eine kosmetische Regelung geworden. Insgesamt sieht das
Agrarbudget für Direktzahlungen und Agrarmarktordnungen in drei Jahren 4,68
Milliarden Euro und für die Entwicklung des ländlichen Raums 5,11 Milliarden
Euro vor.13 In der Beitrittsakte wird zudem auf den Beschluss zur Ausgaben-
stabilisierung vom 24.125. Oktober 2002 mit Blick auf die EU-25 und den Zeitraum
bis 2013 verwiesen.14

Strukturpolitische Maßnahmen: Die Mittelausstattung dieses Politikbereichs war
weitaus weniger umstritten als die Agrarausgaben. Die Vergabekriterien stellen aber
höhere Anforderungen an die Absorptionsfähigkeit. Die Abrufung vergleichbarer
Mittel im Rahmen der Programme Phare oder ISPA verlief äußerst schleppend.
Zudem müssen die neuen Mitglieder die Transfers der Union aus nationalen Mitteln
kofinanzieren, was erhebliche Haushaltsbelastungen mit sich bringt. Vor diesem
Hintergrund war in der Agenda 2000 eine Begrenzung der Gesamttransfers auf vier
Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts15 festgelegt worden, was eine gerin-
gere Pro-Kopf-Förderquote der neuen gegenüber den alten Mitgliedern zur Folge
hat. Der Europäische Rat von Brüssel hatte bereits das Kommissionsszenario
bezüglich der Strukturfonds und Kohäsionsfonds von 25,6 Milliarden Euro auf
23 Milliarden Euro reduziert,16 in Kopenhagen wurde die Höhe schließlich auf 21,7
Milliarden Euro festgelegt. Die strukturpolitischen Gelder wurden als Reservoir für
Mittelumleitungen genutzt. So erhalten Polen und Tschechien an Stelle von Zu-
schüssen in Höhe von einer Milliarde beziehungsweise 100 Millionen Euro eine
direkte und nicht national mit zu finanzierende besondere und temporäre Cashflow-
Fazilität. Diese „Finanzspritze" brachte den Durchbruch in den Verhandlungen mit
Polen. Mit knapp 22 Milliarden Euro machen die strukturpolitischen Maßnahmen
rund die Hälfte aller erweiterungsbedingten Ausgaben aus. Mit Blick auf den Haus-
halt für die EU-25 ist nach 2007 die stärkste Ausgabendynamik bei den Struktur-
und Kohäsionsfonds zu erwarten.

Interne Politiken: Auch in der Rubrik „Interne Politikbereiche" wurden zusätz-
liche Ausgaben von 4,26 Milliarden Euro für die Übergangszeit vorgesehen. Auf
die bestehenden Politiken entfallen 2,64 Milliarden Euro. Für Übergangsmaß-
nahmen werden zusätzlich zur Verfügung gestellt: für nukleare Sicherheit jährlich
125 Millionen Euro (für Litauen und die Slowakei), für den Aufbau der Institutio-
nen insgesamt 380 Millionen Euro (für alle Beitrittsländer17) sowie für „Schengen"
durchschnittlich 286 Millionen Euro pro Jahr (für alle außer Malta, Tschechien und
Zypern).18
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Tabelle 1: Obergrenzen der erweiterungsbedingten Mittel
für Verpflichtungen 2004-2006 (für 10 neue Mitgliedstaaten)

(Mio. Euro zu Preisen von 1999)

Rubrik 1: Landwirtschaft
davon:

la - Gemeinsame Agrarpolitik
lb - Entwicklung des ländlichen Raums

Rubrik 2: Strukturpolitische Maßnahmen
davon:

Strukturfonds
Kohäsionsfonds

Rubrik 3: Interne Politikbereiche und zusätzliche
Ausgaben für die Übergangszeit

davon:
Bestehende Politiken

Übergangsmaßnahmen Nukleare Sicherheit
Übergangsmaßnahmen Aufbau der Institutionen

Übergangsmaßnahmen Schengen

Rubrik 5: Verwaltungsausgaben

Obergrenzen der Mittel für Verpflichtungen
insgesamt

Rubrik X
davon:
besondere Cashflow-Fazilitäten

vorübergehender Haushaltsausgleich

Verpflichtungen + Rubrik X

2004

1.897

327
1.570

6.070

3.453
2.617

1.457

846
125
200
286

503

9.927

1.273

1.011
262

11.200

2005

3.747

2.032
1.715

6.907

4.755
2.152

1.412

881
125
120
286

558

12.624

1.173

744
429

13.797

2006

4.147

2.322
1.825

8.770

5.948
2.822

1.387

916
125
60

286

612

14.916

940

644
296

15.856

2004-2006

9.791

4.681
5.110

21.747

14.156
7.591

4.256

2.643
375
380
858

1.673

37.467

3.386

2.399
987

40.853

Quelle: Beitrittsvertrag. Gesetzgebungsakte und andere Rechtsinstrumente, AA 2003 endgültig,
Art. 29/30 und Anhang XV, Brüssel, 4.4.2003.

Die 15 Staats- und Regierungschefs haben in Kopenhagen an den Finanzeckwerten
vom Oktober 2002 festgehalten und durch Umverteilung neue Spielräume geschaf-
fen. Sie nahmen in Kauf, dass Ziele wie die Förderung des Strukturwandels zu
Gunsten konsumtiver Ausgaben hintangestellt werden. Freilich geschah dies auch
mit Blick auf die starke Bauernlobby in Polen, auf die kritische Entwicklung der
öffentlichen Meinung in nahezu allen neuen Mitgliedstaaten sowie auf die
wachsenden Haushaltsdefizite etwa in Polen, Ungarn und Tschechien. Zudem
tauchte das altbekannte Verhandlungsmuster auf, welches unsystematische Lösun-
gen und sachfremde Kompensationen zulässt, um nationalen Regierungen unter
dem Strich zu einem für sie akzeptablen und zu Hause vertretbaren Ergebnis zu ver-
helfen. Mit der Einführung der Rubrik X hat die EU-15 ein Ausufern der arbiträr
motivierten Regelungen verhindert und die Einführung eines speziellen Förder-
topfes für die neuen Mitglieder abgewendet. Die Zuerkennung von Direktzah-
lungen hat allerdings einen ursprünglich nicht vorgesehenen dauerhaften Anspruch
für die neuen Mitgliedstaaten geschaffen. Reformimpulse für die Gemeinsame
Agrarpolitik und die Neustrukturierung des EU-Haushalts wurden so nicht gestärkt.
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Zwischen Rat und Parlament wurde am 8. April eine interinstitutionelle Verein-
barung zur Anpassung der Finanziellen Vorausschau geschlossen19 und damit der
Konflikt zwischen den Organen über die Aufnahme der Obergrenzen in den Bei-
trittsvertrag beendet. Das Parlament hatte dem Rat vorgeworfen, ohne Rücksicht
auf sein Mitentscheidungsrecht finanzielle Verpflichtungen für die Jahre 2004 bis
2006 und mit Blick auf die Agrarausgaben sogar bis 2013 festzuschreiben.

In Kopenhagen war mit harten Bandagen gekämpft worden. Neben finanziellen
Fragen wurden nur wenige Einzelprobleme behandelt, beispielsweise die Erhöhung
von Milchquoten oder die Öffnung der nationalen Kabotagemärkte. Auch haben
noch in letzter Minute Mitgliedstaaten spezielle Anliegen vorgebracht, welche dann
in den Schlussfolgerungen gewürdigt wurden: So beklagte Portugal besondere
Probleme bei der Anwendung der Gemeinsamen Agrarpolitik auf die portugiesische
Landwirtschaft und konnte einen diesbezüglichen Prüfauftrag für die Kommission
durchsetzen.20 Österreich verwies auf sein Interesse an einer Reduzierung des hei-
mischen Transitverkehrs von Schwerlastkraftwagen sowie auf den seit langem
schwelenden Konflikt mit Tschechien um das Kernkraftwerk Temelin.21 Diese
Interventionen konnten den Abschluss der Verhandlungen noch um einige Stunden
verzögern, sie besaßen aber keine Vetokraft.

DER BEITRITTSVERTRAG

Ohne Probleme verlief nach der Einigung von Kopenhagen das in Artikel 49 EU-
Vertrag vorgeschriebene Verfahren für die Aufnahme neuer Mitglieder: Die Kom-
mission nahm am 19. Februar 2003 abschließend Stellung zu den Beitrittsanträgen
und befürwortete den Beitritt ohne jede Einschränkung.22 Das Europäische Parla-
ment stimmte dem Beitritt dieser Länder am 9. April jeweils mit der erforderlichen
absoluten Mehrheit (zwischen 522 und 489 von 626 Stimmen) zu.23 Darüber hinaus
wurde eine Entschließung über das Ergebnis der Beitrittsverhandlungen auf der
Grundlage eines erneuten Berichts mit 458 gegen 68 Stimmen angenommen.24

Schließlich beschloss der Rat am 14. April einstimmig, den Aufnahmeanträgen
stattzugeben.25 Den Beitrittsvertrag, dessen rund 5.000 Seiten in zwei dicke
Folianten gebunden wurden, unterzeichneten die 25 Staats- und Regierungschefs
und die Außenminister am 16. April 2003 in einer feierlichen Zeremonie in Athen.

Aufbau

Die Aufnahme der zehn neuen Mitglieder und die Modalitäten ihres Beitritts wer-
den in einem einzigen Dokument niedergelegt. Dieses besteht aus einem knappen
völkerrechtlichen Vertrag zwischen den 15 EU-Mitgliedern und den zehn Bewer-
bern sowie einer umfangreichen Beitrittsakte, die Bestandteil des Vertrags ist. So-
fern er bis dahin von allen 15 EU-Mitgliedern ratifiziert ist, tritt der Vertrag, dessen
Urschrift in 21 Sprachen abgefasst ist, am 1. Mai 2004 in Kraft. Hinsichtlich der
Beitrittsländer tritt er jedoch nur für diejenigen in Kraft, die ihn ratifiziert haben.

Die Beitrittsakte regelt die Bedingungen des Beitritts der „neuen Mitglied-
staaten".26 Sie besteht aus fünf Teilen, 18 Anhängen, 10 Protokollen und einer
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Schlussakte, die 44 Erklärungen einzelner oder mehrerer Vertragsparteien sowie
einen Briefwechsel zwischen der EU und den zehn neuen Mitgliedstaaten über ein
Konsultations- und Beschlussverfahren für die Zeit bis zum Beitritt enthält.
Zunächst werden die Grundsätze dargelegt (Teil I), es folgen die Bestimmungen
über die Anpassung der Verträge (Teil II), darin insbesondere die Anpassung der
Institutionen sowie die ständigen Bestimmungen zur Anpassung der Rechtsakte der
Organe (Teil III) und dann - als politisches Herzstück - die Bestimmungen mit
begrenzter Geltungsdauer (Teil IV), die in den Anhängen V-XIV länderspezifische
Übergangsmaßnahmen auflisten sowie schließlich die Durchführungsbestimmun-
gen (Teil V) zur Einsetzung der Organe und Gremien und zur Behandlung von
Ausnahmen in Bezug auf Rechtsakte, die zwischen dem 1. November („cut-off-
date") und dem 16. April 2003 angenommen worden sind. In den Protokollen und
in den Erklärungen der Schlussakte spiegeln sich besondere nationale Vorbehalte
und vorsorgliche Interessenbekundungen der Vertragsseiten. So gibt es ein Proto-
koll Maltas über den Schwangerschaftsabbruch (Nr. 7), eine Erklärung der polni-
schen Regierung zur öffentlichen Sittlichkeit (Nr. 39), Slowenien erklärt sein
besonderes Interesse an der Erhaltung der als Kärntner oder Krainer Biene bekann-
ten einheimischen Honigbienenunterart (Nr. 42), Malta wiederum plädiert ein-
dringlich für die Förderfähigkeit der Inselregion Gozo, für den Fall, dass Malta
nach 2006 als Ganzes aus der Regionalförderung fallen würde (Nr. 36).

Institutionelle Fragen und weitere Anpassungen

Der positive Ausgang des zweiten irischen Referendums zum Vertrag von Nizza im
Oktober 2002 hatte einen wesentlichen Stolperstein für den gesamten Erweite-
rungsprozess aus dem Weg geräumt. Im Lichte des aktuellen Beitrittsszenarios wur-
den Anpassungen und Ergänzungen der Vereinbarungen von Nizza über die Institu-
tionen notwendig. In Kopenhagen war der 1. Mai 2004 als Beitrittstermin beschlos-
sen worden, so dass die neuen Mitglieder im Juni an den Wahlen zum Europäischen
Parlament teilnehmen können. Zwischen der Unterzeichnung der Beitrittsakte und
dem 1. Mai wirken die zehn neuen Mitgliedstaaten als aktive Beobachter in allen
Institutionen mit. Sie werden - anders als im Konvent - ohne Einschränkung
gleichberechtigt an der Regierungskonferenz 2003 teilnehmen (Bulgarien, Rumä-
nien und die Türkei als Beobachter). Der neue Verfassungsvertrag soll im An-
schluss an den Beitritt der neuen Mitglieder unterzeichnet werden.27

Ab dem 1. Mai 2004 nehmen die zehn neuen Mitglieder Sitz und Stimme in allen
Institutionen der Union wahr. In der Beitrittsakte wird festgelegt, dass die Kommis-
sion ab dem 1. Mai 2004 um je ein Mitglied aus den Beitrittsländern erweitert wird,
die vom Rat (in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs) mit quali-
fizierter Mehrheit und im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten ernannt
werden. Der Rat wird dem Parlament bis 1. März 2004 eine Liste der zehn nomi-
nierten Kommissare vorlegen. Die Amtsdauer der (erweiterten) Kommission Prodi
endet bereits am 31. Oktober 2004,28 Um Übergangsarrangements zu verkürzen,
werden die Bestimmungen des Vertrags von Nizza über die Kommission und die
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Beschlussfassung im Rat29 vom Stichdatum 1. Januar 2005 auf den 1. November
2004 vorgezogen. Die neue 25-köpfige Kommission soll dann bereits ab November
2004 ihr Amt für fünf Jahre antreten. Über diese Anpassungen und temporären
Arrangements in Bezug auf die Nominierung und die Amtsdauer der Kommission
ist im Januar 2003 eine interinstitutionelle Vereinbarung zwischen Europäischem
Parlament und Rat geschlossen worden.

Weitere institutionelle Fragen hatte die Europäische Union weitestgehend vor
dem Gipfel in Kopenhagen entschieden:30 Für die Zeit zwischen dem 1. Mai und
dem 31. Oktober 2004 wird eine Stimmengewichtung im Rat vorgesehen, die die
zehn neuen Mitglieder gemäß ihrer Bevölkerungsgröße in das alte Schema der EU-
15 einreiht. Demnach erhöht sich für diese Übergangszeit die gewogene Stimmen-
zahl im Rat auf 124 Stimmen, davon entfallen 37 auf die zehn neuen Mitglieder.
Die Schwelle für die qualifizierte Mehrheit liegt in der EU-25 bei 88 Stimmen oder
71,26 Prozent der Gesamtstimmzahl. Somit besitzen die zehn neuen Mitglieder eine
exakte Sperrminorität. Ab dem 1. November 200431 gilt zunächst die im Vertrag von
Nizza vorgesehene Neugewichtung der Stimmen sowie die dreifache Mehrheit von
Stimmen, Mitgliedstaaten und Bevölkerungsquote von 62 Prozent. Durch die Neu-
gewichtung ergibt sich eine Gesamtstimmenzahl von 321. Die Schwelle für die
qualifizierte Mehrheit wird in der EU-25 auf 232 oder 72,27 Prozent festgelegt. Die
zehn neuen Mitglieder bringen mit 84 Stimmen keine Sperrminorität auf. Die letti-
sche Regierung erklärte, im Rahmen der nächsten Regierungskonferenz die Frage
der Stimmenge wichtung im Rat auf zu werfen, da es nur so viel Stimmen erhält wie
z.B. die bevölkerungsärmeren Länder Slowenien, Estland und Zypern.32 In der
Wahlperiode 2004 bis 2009 werden die 732 Sitze im Europäischen Parlament auf
25 Mitgliedstaaten verteilt. Dies führt zu leichten Veränderungen gegenüber dem
Verteilungsschlüssel von Nizza, der für 27 Staaten ausgelegt war. Außerdem haben
Tschechien und Ungarn erfolgreich die Zuweisung von zwei weiteren Sitzen ent-
sprechend ihrer Größe durchgesetzt. Solange die EU noch nicht 27 Mitglieder zählt,
erhalten sie sogar zwei weitere Ausgleichssitze zugesprochen.

Übergangsregelungen und Überwachungsregime

Die Europäische Union hat in den Beitrittsverträgen mit den zehn Ländern etwa
265 Übergangsregelungen vereinbart, welche 14 der 30 Verhandlungskapitel betref-
fen und in der großen Mehrheit auf Forderungen der Kandidaten, teilweise aber
auch der Europäischen Union (zum Beispiel Arbeitnehmerfreizügigkeit, Kabotage)
zurückgehen. Sie sind jeweils zeitlich begrenzt, inhaltlich genau definiert und indi-
viduell auf die Beitrittsländer zugeschnitten. Differenzierung und Flexibilität kom-
men auch bei der Anwendung von Übergangsregelungen zur Geltung. So gewähren
beispielsweise Schweden und Dänemark den Beitrittsländern vom ersten Tag des
Beitritts an die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, und zwar im Rahmen der im Rhy-
thmus von 2 plus 3 plus 2 Jahren gestaffelten generellen Übergangsregelung. Ein
großer Teil der Übergangsregelungen betrifft die Kapitel Umwelt (71), Steuern (25)
und Verkehr (21). Besonders lange Perioden wurden im Bereich des Umwelt-
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Tabelle 2: Länderspezifische Übergangsregelungen gemäß Beitrittsvertrag

5-
S
PS

I
O:

(SJ

1

Verhandlungskapitel

1: Freier Warenverkehr
2: Freizügigkeit
3: Dienstleistungsverkehr
4: Freier Kapitalverkehr
5: Gesellschaftsrecht
6: Wettbewerbspolitik
7: Landwirtschaft*
8: Fischerei
9: Verkehr
10: Steuern
11: Wirtschafts- und Währungsunion
12: Statistik
13: Soziales
14: Energie
15: Industriepolitik
16: KMU
17: Wissenschaft/Forschung
18: Bildung und Ausbildung
19: Telekommunikation
20: Kultur/audiovisuelle Medien
21: Regionalpolitik
22: Umwelt
23: Verbraucherschutz
24: Justiz und Inneres
25: Zollunion
26: Außenbeziehungen
27: GASP
28: Finanzkontrolle
29: Haushalt und Finanzen*
30: Institutionen*

Gesamt

Vereinbarte Ubergangsregelungen mit
EST

1
2
1

SM

5

1
5

2

8

26

LT

1
2
1

SM

6

3
2

3
1

12

32

LIT

2
1
2
1

SM

6

4
2

1

4

24

M

2
1(S)

3
10

3
2

2
1

9

1

34

PL

5
1
2
2

SM
2
9

3
3

1
1

1

10

41

SR

1
1
1

SM
2
2

1
2

1

12

24

SLO

1
1
4

1(S)
SM

4

2

5
1

3

23

CZ

1

2
SM

3

1
3

2

3

16

H

1
2
2

SM
3
5

4
2

6

1

27

ZYP

1

1
1

1
6

1
2

1

4

18

Max. Dauer
2008

7 Jahre
2007

12 Jahre

2011
11 Jahre

2010
2010

2006
2009

2005

2017

2008

Gesamt
11
9
16
12
8
11
56
-

21
25
-
-
11
11
-
-
-
-
1
-
-

71
-
-
2
-
-
-
-
-
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S = Schutzklausel; SM = Spezieller Mechanismus, vgl. Anhang IV zur Beitrittsakte;
* für die Kapitel Landwirtschaft, Haushalt und Finanzen sowie Institutionen sind zahlreiche weitere Sonderregelungen vereinbart worden (vgl. Text).
Quelle: Beitrittsvertrag. Gesetzgebungsakte und andere Rechtsinstrumente, AA 2003 endgültig, Anhänge V-XIV, Brüssel, 4. April 2003.
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Acquis vor allem in Bezug auf Luftverschmutzung und die Behandlung städtischer
Abwässer mit Fristen bis 2017 vorgesehen (siehe Tabelle 2). Die neuen Mitglieder
müssen in vielen Fällen ihre Mehrwertsteuersätze und teilweise auch Zölle auf ein-
zelne Produkte und Produktgruppen weiter anpassen. Die Übergangsregelungen im
Kapitel Verkehr erstrecken sich überwiegend auf den Straßengüterverkehr, für den
die Europäische Union eine reziproke Übergangsfrist von bis zu fünf Jahren zur
schrittweisen Öffnung der nationalen Transportmärkte erzwungen hat. Besonders
schwierig waren die Regelungen in Bezug auf Deutschland und Tschechien, die ab
2004 Kabotage-Kontingente festlegen wollen.33

Übergangsregelungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik betreffen das Landwirt-
schaftsrecht, besonders die gemeinsamen Marktorganisationen (z.B. den Fettgehalt
in Konsummilch, Mindestalkoholgehalt in Tafelwein), das Veterinär- (z.B. Richt-
linie für den Schutz der Legehennen) sowie das Pflanzenschutzrecht (z.B. Richt-
linien zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder zur Bekämpfung des Kartoffel-
krebses). Besonders kritisch sind die vielen Regelungen zu sehen, die es temporär
erlauben, Fleisch-, Fisch- und Milcherzeugnisse ausschließlich auf dem heimischen
Markt in den Verkehr zu bringen, obwohl sie nicht den EU-Produktions- und
Gesundheitsstandards entsprechen. Deshalb bleiben Kontrollen an den Binnen-
grenzen und in den Ländern unerlässlich.

Mit Blick auf den Kernbereich des Gemeinschaftsacquis sind die substantiellen
Übergangsregelungen in den vier Binnenmarktkapiteln und dem Kapitel Wett-
bewerb hervorzuheben. Politisch sensibel waren die von der Europäischen Union
geforderten und bis zu sieben Jahre reichenden Beschränkungen der Arbeitnehmer-
freizügigkeit34 sowie die im Falle Polens für zwölf Jahre, in den anderen Fällen für
sieben Jahre gewährten Übergangsregelungen für den Erwerb von Agrar- und Forst-
land. Einige Länder, vor allem Ungarn und Polen, hatten für lange Übergangsrege-
lungen in Bezug auf staatliche Subventionen gestritten, in deren Genuss häufig aus-
ländische Großinvestoren in strategischen Industriezweigen kamen, aber auch klei-
ne und mittlere Unternehmen. Diesbezüglich wurden Regelungen zum Auslaufen-
lassen oder zur Umwandlung von Steuerbefreiungen in regionale Investitionshilfen
vereinbart sowie der Abbau von staatlichen Beihilfen beispielsweise für den
Schiffsbausektor und Zeitpläne für die Restrukturierung des Stahlsektors.35

Brisanz liegt auch in Kapiteln, in denen zwar keinerlei Übergangsregelungen
beschlossen worden sind, in denen aber wegen der Kapazitätsdefizite der Verwal-
tungen und nationalen Gerichtsbarkeit der neuen Mitgliedstaaten Implementations-
probleme erwartet werden. Im Kapitel Innen- und Justizpolitik gibt es somit keine
Abstriche am Besitzstand:36 Sofort mit dem Beitritt sind die Regelungen nach
Artikel 8 des Schengen-Protokolls anzuwenden, darunter einige Bestimmungen zu
Kontrollen an Außengrenzen, die Bestimmungen über Amts- und Rechtshilfe,
Betäubungsmittel und Feuerwaffen. Jedoch existieren implizite Übergangsarrange-
ments, da die unmittelbar auf die Abschaffung der Personenkontrollen an den
Binnengrenzen bezogenen Bestimmungen über die Ausgleichsmaßnahmen - z.B.
diverse Bestimmungen zur Außengrenzkontrolle, zu Visa, die grenzüberschreiten-
de polizeiliche Zusammenarbeit und die Vorschriften zum Schengen-Informations-
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System - vom Rat erst dem Schengen-Bewertungsverfahren unterzogen und erst
daraufhin (einstimmig) über die volle Einbeziehung in den Schengenraum entschie-
den wird. Die Union stellt Haushaltsmittel für die Sicherung der Außengrenzen zur
Verfügung. Ein besonderes Arrangement wurde nach langen Verhandlungen zwi-
schen der Europäischen Union und Russland in Bezug auf die Enklave Kaliningrad
gefunden.37 Ferner wird, solange das strategische Ziel eines vereinten Zypern nicht
erreicht werden kann, der Acquis nur im griechischen Teil der Insel angewandt.38

Der Europäische Rat hat festgehalten, dass das Funktionieren des Binnenmarkts
und der verschiedenen Politiken der Union sichergestellt ist.39 Dennoch wird die
erweiterte Union über einen längeren Zeitraum hin mit einer differenzierten Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts leben müssen. Für den Fall unvorhergesehener
Entwicklungen sind eine allgemeine wirtschaftliche Schutzklausel und zwei spe-
zielle Schutzklauseln betreffend das Funktionieren des Binnenmarktes einschließ-
lich der Sektorpolitiken sowie für den Bereich Justiz und Inneres verabschiedet
worden. Sie gelten für drei Jahre. Die wirtschaftliche Schutzklausel kann jeden
Mitgliedstaat betreffen, die spezifischen dagegen nur die neuen Mitglieder. Die
Initiative kann sowohl von einem Mitgliedstaat als auch der Kommission ausgehen.
Sowohl dort, wo Übergangsregelungen vereinbart wurden als auch in Fällen, bei
denen die volle Anwendung des Acquis zum Beitrittsdatum zugesichert wurde, wird
die Kommission die Entwicklung weiter überwachen und im Oktober 2003 einen
abschließenden Bericht über Forschritte in Bezug auf die Übernahme, Umsetzung
und Durchsetzung des Acquis vorlegen. Sie hat bereits so genannte Frühwarnungen
an die Beitrittsländer im März (außer Slowenien) und Juni (außer Litauen und
Slowenien) gesandt und legislative oder administrative Defizite angemahnt.
Insofern agiert die Kommission als „Hüterin der Beitrittsverträge".40

Dm NÄCHSTE ERWEITERUNGSRUNDE

Mit der Großerweiterung einher ging das Bekenntnis zum „Einen Europa" oder
noch emphatischer zum „Europa für alle".41 Bekräftigt wurde, dass die Erweiterung
weitergehen und dass sie keine Gräben zwischen der Union und den Nachbarn auf-
reißen soll. Dies zu unterstreichen war Sinn und Zweck der Europa-Konferenz, die
am Tag nach der Vertragsunterzeichnung im Kreis von 40 Ländern abgehalten
wurde.42 Der Europäische Rat von Kopenhagen verabschiedete einen Abschnitt über
„Die erweiterte Union und ihre Nachbarn", der jedoch nur wenig Konkretes und
Neues enthielt.43 Im März legte die Kommission eine Mitteilung vor mit dem sper-
rigen Titel „Größeres Europa - Nachbarschaft: Ein neuer Rahmen für die Bezie-
hungen der EU zu ihren östlichen und südlichen Nachbarn",44 die von Russland bis
Marokko reichen. Die Kommission soll die verschiedenen Elemente und die
Impulse zu einem kohärenten Konzept zusammenfügen, das unabhängig von der
Frage nach einem möglichen Beitritt gemäß Erweiterungsartikel 49 EU-Vertrag ent-
wickelt werden soll.45 Dass der Gipfel von Kopenhagen im Schatten der Türkei-
Frage zu stehen drohte, zeigte bereits, dass dringend eine Alternativstrategie zum
Stabilitätsexport durch Erweiterung benötigt wird.

Jahrbuch der Europäischen Integration 2002/2003 427



DIE ERWEITERUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

Dennoch geht die Erweiterung mit den drei in Kopenhagen übrig geblieben
Beitrittskandidaten - Rumänien, Bulgarien und die Türkei - sowie auf weitere Sicht
mit den Ländern des westlichen Balkans in die nächsten Runden: In den Beitritts-
verhandlungen mit Bulgarien waren Anfang Juni 2003 24, mit Rumänien 19 der 31
Kapitel geschlossen. Der Europäische Rat von Kopenhagen hat 2007 als politisches
Zieldatum für den Beitritt und 2004 für den Abschluss der Verhandlungen ins Auge
gefasst. Demgegenüber hat die Türkei im Sinne einer Rendezvous-Klausel nur in
Aussicht gestellt bekommen, dass die Europäische Union Ende 2004 entscheiden
wird, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung von Verhandlungen vorliegen, das
heißt ob die politischen Kriterien der Mitgliedschaft erfüllt sind. Ist dies der Fall,
sollen ohne Verzug die Verhandlungen beginnen.46 Solange bleibt die Beitritts-
partnerschaft, die das politisch-wirtschaftliche Anpassungsprogramm festlegt, der
„Eckpfeiler"47 der bilateralen Beziehungen.

Kroatien hat am 21. Februar 2003 als erstes der Stabilitätspaktländer einen
Beitrittsantrag gestellt, Mazedonien hat dies für Ende 2003 angekündigt. Der Euro-
päische Rat bekräftigte die „europäische Perspektive der westlichen Balkan-
staaten". Die Botschaft des Gipfeltreffens zwischen diesen Ländern und der EU in
Thessaloniki lautete, dass die Zukunft des Balkans in der EU und schließlich (ohne
freilich über Daten zu spekulieren) nach dem Vorbild der erfolgreichen mittel- und
osteuropäischen Länder in der EU-Mitgliedschaft liege. Der Bericht des Rats
„Agenda von Thessaloniki für die westlichen Balkanstaaten"48 zeigt hingegen, dass
diese fragilen, politisch und wirtschaftlich nicht konsolidierten Länder zumeist weit
von der Beitrittsreife entfernt sind.

Bilanz und Ausblick

Trotz der epochalen Bedeutung der Osterweiterung für die EU sind die Verhand-
lungen relativ undramatisch zu Ende geführt worden. Auch die substantiellen Über-
gangsregelungen rechtfertigen, wenn sie denn umgesetzt werden, keine Schre-
ckensszenarien. Die EU-Institutionen, allen voran die Kommission unter Verheu-
gen, haben den Marathonlauf der Transformationsländer abgesteckt, dirigiert und
gecoacht, so dass alle Chancenreichen das Ziel der EU-Mitgliedschaft geschafft
haben. Die „am besten vorbereitete Erweiterung in der Geschichte der Union"49

wird jedoch von einer großen Unsicherheit über die weitere Integrationsentwick-
lung im weltweit größten Politik- und Wirtschaftsraum begleitet. Der von Kok vor-
gelegte Bericht zu den Errungenschaften und Herausforderungen der Erweiterung50

bleibt bei einer Bestandsaufnahme stehen. Die Bevölkerung in der EU wird auf 450
Millionen wachsen; das Territorium vergrößert sich um etwa 23 Prozent, das BIP
wird aber nur geringfügig von 8,83 Bio. Euro auf 9,23 Bio. Euro steigen. Das
durchschnittliche BIP pro Kopf lag in der EU-15 im Jahr 2001 bei 23.200 Euro,
unter den neuen Mitgliedern reicht die Spanne von 7.700 Euro in Lettland bis
16.000 Euro in Slowenien und 18.500 Euro in Zypern (in Kaufkraftparitäten). Die
Union wird mit 25 Mitgliedern und 20 Amtssprachen ihre liebe Not haben, die viel-
zitierte Einheit in der Vielfalt effizient zu organisieren und in Handlungsfähigkeit
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umzusetzen. Das Bild der erweiterten EU prägen Kapazitätsunterschiede und Zeit-
aufschübe in der Acquis-Umsetzung, große Wohlstandsunterschiede, divergierende
nationale Konzepte zur Modernisierung der Sozialsysteme sowie zur Arbeitsmarkt-
und Steuerpolitik, allfällige Verteilungskonflikte über die nächste Agenda 2007 und
nicht zuletzt das deutlicher akzentuierte (macht-)politische Gefälle zwischen den
wenigen großen und den vielen kleineren Mitgliedstaaten. Die Suche nach gemein-
schaftsfördernden Erfahrungen und Klammern der Solidarität beginnt.
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